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Zuschlagskriterien
1 Bewertungsmethodik, Kriterien und Wichtungen für die Wertung der Angebote
Der Auftrag wird an denjenigen Bieter erteilt, der im Rahmen der nachfolgend genannten
Zuschlagskriterien und deren Gewichtung das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat.
1.1 Zuschlagskriterien (und Unterkriterien) und Gewichtung
Qualität (Gewichtungsfaktor 100, davon)
▪ Betriebskonzept (Gewichtungsfaktor 30)
▪ Qualität & Vielfalt (Marken, Lieferanten) (Gewichtungsfaktor 20)
▪ Nachhaltigkeitskonzept (Gewichtungsfaktor 5)
▪ Berufserfahrung Betriebsleitung (Gewichtungsfaktor 15)
▪ Anwesenheit Betriebsleitung (Gewichtungsfaktor 15)
▪ Preis der Grundkarte (Gewichtungsfaktor 15)
1.2 Bewertungsmethodik
Die Angebotswertung erfolgt anhand der vorgenannten Zuschlagskriterien im Rahmen einer
Bewertungsmatrix. Sie dient zum einen der objektiven, vollständigen Berücksichtigung der maßgeblichen
Kriterien. Zum anderen werden durch die Anwendung der Bewertungsmatrix ein einheitlicher
Bewertungsmaßstab sowie eine vollständige und transparente Dokumentation der Abfolge der
Wertungsschritte sowie der Einhaltung der Ermessensspielräume sichergestellt.
Für jedes Auswahlkriterium/Unterkriterium wird im Rahmen der Bewertungsmatrix je nach Erfüllung der
in der Bewertungsmatrix festgelegten Maßgaben eine Bepunktung vorgenommen.
Sofern nachfolgend nichts anderes ausgewiesen wird, kann für jedes Kriterium/Unterkriterium minimal
der Erfüllungsgrad (EG) 1 und maximal der EG 3 erzielt werden.
Der jeweilig erzielte Erfüllungsgrad wird mit dem jeweiligen Gewichtungsfaktor des Kriteriums
multipliziert und die jeweiligen Produkte der einzelnen Kriterien abschließend addiert (Wertungssumme).
1.2.1 Leistungskriterien
Für jedes Leistungskriterium/Unterkriterium wird im Rahmen der Bewertungsmatrix je nach Erfüllung der
in der Bewertungsmatrix festgelegten Maßgaben eine Bepunktung vorgenommen.
Sofern nachfolgend nichts anderes ausgewiesen wird, kann für jedes Leistungskriterium/Unterkriterium
minimal der Erfüllungsgrad (EG) 1 und maximal der EG 3 erzielt werden. Sofern nachfolgend nichts








[bookmark: br2][image: ][image: ][image: ]anderes ausgewiesen wird, findet die Festlegung des erzielten Erfüllungsgrades zwischen dem minimalen
und dem maximalen Erfüllungsgrad statt.
Hinsichtlich der Kriterien, welche durch die Einreichung von Ideenskizzen bewertet werden, wird eine
Bepunktung dahingehend vorgenommen, welche Qualität der Leistungserbringung zu erwarten ist.
Die Beurteilung erfolgt hierbei durch Betrachtung der grobkonzeptionellen Darstellung im Sinne einer
Ideenskizze, die der Bieter mit Angebotsabgabe beibringt, in Bezug auf die jeweilig festgelegten Kriterien.
Für jedes Kriterium kann max. ein EG von 3 erreicht werden. Die Erfüllungsgrade sind wie folgt definiert:
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Erfüllungsgrad 1: ausreichend
(wenig detailliert, nur allgemein gehaltene Aussagen/Darstellungen, ohne erkennbaren
Projektbezug. Dies kann auch dann gegeben sein, wenn nicht alle Unterkriterien
beantwortet werden.),
Erfüllungsgrad 2: befriedigend
(detaillierte Aussage bezüglich sämtlicher Kriterien und nur in Teilbereichen pauschal
sowie nicht projektspezifisch, plausible Aussagen) sowie
Erfüllungsgrad 3: gut
(überzeugende sehr detaillierte projektspezifische Aussagen/Darstellungen bezüglich
sämtlicher Kriterien).
Der jeweilig erzielte Erfüllungsgrad wird auch hier mit dem jeweiligen Gewichtungsfaktor multipliziert und
die jeweiligen Produkte der einzelnen Leistungskriterien abschließend addiert.
Je erreichtem EG wird ein Punktwert erzielt, der sich kriteriumsspezifisch aus dem Produkt des
Gewichtungsfaktors und dem erreichten EG ergibt.
1.3 Hinsichtlich des jeweiligen Zuschlagskriteriums gelten im Rahmen der Bewertungsmatrix
folgende Erläuterungen:

1.3.1 Betriebskonzept (Gewichtungsfaktor 30)
Bei diesem Kriterium werden keine Unterkriterien gebildet.
Bewertet wird der anhand einer Ideenskizze darzustellende Ansatz des Bieters hinsichtlich des eigenen
Betriebskonzepts bzgl. des hiesigen Projektes.


Bei der inhaltlichen Bewertung der Ideenskizzen werden die EG anhand der o.g. Kategorien „ausreichend“, „befriedigend“ und „gut“ ermittelt.
Der Bieter soll zu folgenden Punkten im Rahmen seines Betriebskonzepts Aussagen treffen:
[bookmark: br3][bookmark: _Hlk217927904][image: ][image: ]▪ Ausführungen zur Einrichtung im Innenbereich;
▪ Lösungen im Falle der Vertretung der Großküche;
▪ Konzept für die Ausrichtung, auch Speisekarte der Kantine;
▪ Ideen für Themenabende;
▪ Nutzung der Kegelbahn
Der EG 1 wird erzielt, sofern im Rahmen des Betriebskonzeptes die maßgeblichen Aspekte unvollständig
oder nur allgemein und ohne erkennbaren Projektbezug dargestellt werden. Dies ist insbesondere dann
der Fall, wenn nicht auf die konkreten Gegebenheiten vor Ort eingegangen wird oder nicht zu allen
Aspekten ausgeführt wird.
Der EG 2 wird erzielt, sofern im Rahmen des Betriebskonzeptes die maßgeblichen Aspekte projektbezogen
aufgegriffen und erläutert sowie allgemeine Lösungen und Vorschläge präsentiert werden. Vorschläge
und Lösungen werden zumindest allgemein erläutert.
Die Anforderungen müssen kumulativ vorliegen, sonst erfolgt eine Einstufung in die darunterliegende
einschlägige EG-Stufe.
Der EG 3 wird erzielt, sofern im Rahmen des Betriebskonzeptes die maßgeblichen Aspekte projektbezogen
erfasst und erläutert sowie mögliche Lösungsansätze projektbezogen dargestellt werden. Das
Betriebskonzept überzeugt in besonderem Maße, was zumindest die Behandlung der nachfolgenden
Punkte erfordert:
▪ konkrete projektbezogene Ausführungen und Vorstellungen zur Einrichtung (auch Außengastonomie);
▪  Lösungen im Falle der Vertretung der Großküche;
▪ Konkretes projektbezogenes Konzept für die Ausrichtung, auch Speisekarte, der Kantine;
▪ Ideen und konkrete projektbezogene Vorschläge für die Gestaltung regelmäßiger konkret benannter
Themenabende;
▪ Konkrete und projektbezogene Ideen bzgl. der Nutzung der Kegelbahn
Die Anforderungen müssen kumulativ vorliegen, sonst erfolgt eine Einstufung in die darunterliegende
einschlägige EG-Stufe.
Der Erfüllungsgrad wird mit dem Gewichtungsfaktor 30 multipliziert. Insgesamt lassen sich hier maximal
90 von 300 möglichen Punkten erreichen.

1.3.2 Qualität & Vielfalt (Marken, Lieferanten) (Gewichtungsfaktor 20)
Bei diesem Kriterium werden keine Unterkriterien gebildet.
Bewertet wird der anhand einer Ideenskizze darzustellende Ansatz des Bieters hinsichtlich des eigenen
Speiseangebotes bzgl. des hiesigen Projektes.
Bei der inhaltlichen Bewertung der Ideenskizzen werden die EG anhand der o.g. Kategorien „ausreichend“, „befriedigend“ und „gut“ ermittelt.
Der Bieter soll zu folgenden Punkten im Rahmen seines Betriebskonzepts Aussagen treffen:
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▪ Qualität und Herkunft der Lebensmittel;
▪ Zusatzangebot;
▪ Saisonale Waren sowie die Verwendung von frischen Zutaten bei der Speisengestaltung;
▪ vegetarischen Lösungen
Der EG 1 wird erzielt, sofern im Rahmen der Darstellung des Speiseplans die maßgeblichen Aspekte
unvollständig dargestellt werden. Der EG 1 wird auch dann vergeben, wenn sich aus den Darstellungen
Folgendes ergibt:
▪ Verwendung von Waren ohne Zertifikate / Discountware;
▪ Qualität und Herkunft der Lebensmittel sind offen;
▪ Geringes Zusatzangebot;
▪ Saisonale Waren sowie die Verwendung von frischen Zutaten finden bei der Speisengestaltung wenig
Anwendung;
▪ kaum bis keine vegetarischen Lösungen
Der EG 2 wird erzielt, sofern im Rahmen der Darstellung des Speiseplans die maßgeblichen Aspekte
vollständig dargestellt werden. Weiterhin ist für die Erreichung des EG 2 erforderlich, dass die Darstellung
Folgendes ergibt:
▪ Verwendung von Waren ohne Zertifikate, aber mit Herkunftsnachweis / Markenwaren;
▪ Qualität und Herkunft der Lebensmittel sind bekannt;
▪ Umfangreiches Zusatzangebot;
▪ Erweiterung des Produktspektrums;
▪ Saisonale Waren sowie die Verwendung von frischen Zutaten finden bei der Speisengestaltung
Anwendung;
▪ Lösungen für vegetarische Ernährung
Die Anforderungen müssen kumulativ vorliegen, sonst erfolgt eine Einstufung in die darunterliegende
einschlägige EG-Stufe.
Der EG 3 wird erzielt, sofern im Rahmen der Darstellung des Speiseplans die maßgeblichen Aspekte
vollständig dargestellt werden und das Speiseangebot im besonderen Maße überzeugt. Hierfür muss
Folgendes erfüllt sein:
▪ Verwendung von Marken und zertifizierten Waren;
▪ Qualität und Herkunft der Lebensmittel werden umfassend benannt; Ständig wechselndes
Zusatzangebot;
▪ Breites Produktspektrum als Ergänzung oder Erweiterung der Grundkarte;
▪ Monatliche oder wöchentliche Angebote ggf. auch der Standardprodukte;
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bevorzugt berücksichtigt;
▪ überzeugende Lösungen für vegetarische und vegane (glutenfreie etc.) Ernährung
Die Anforderungen müssen kumulativ vorliegen, sonst erfolgt eine Einstufung in die darunterliegende
einschlägige EG-Stufe.
Der Erfüllungsgrad wird mit dem Gewichtungsfaktor 20 multipliziert. Insgesamt lassen sich hier maximal
60 von 300 möglichen Punkten erreichen.

1.3.3 Nachhaltigkeitskonzept (Gewichtungsfaktor 5)
Bei diesem Kriterium werden keine Unterkriterien gebildet.
Bewertet wird der anhand einer Ideenskizze darzustellende Ansatz des Bieters hinsichtlich des eigenen
Nachhaltigkeitskonzepts bzgl. des hiesigen Projektes.
Bei der inhaltlichen Bewertung der Ideenskizzen werden die EG anhand der o.g. Kategorien „ausreichend“, „befriedigend“ und „gut“ ermittelt.
Der Bieter soll zu folgenden Punkten im Rahmen seines Nachhaltigkeitskonzepts Aussagen treffen:
▪ Nutzung von Mehrwegverpackungen
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[image: ][image: ]Der EG 1 wird erzielt, sofern im Rahmen des Nachhaltigkeitskonzepts die maßgeblichen Aspekte
unvollständig oder nur allgemein und ohne erkennbaren Projektbezug dargestellt werden. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn sich aus dem Konzept ergibt, dass kaum Mehrwegverpackungen
verwendet werden und ein unschlüssiges Müllvermeidungskonzept besteht.
Der EG 2 wird erzielt, sofern im Rahmen des Nachhaltigkeitskonzeptes die maßgeblichen Aspekte
projektbezogen aufgegriffen und erläutert sowie allgemeine Lösungen und Vorschläge präsentiert
werden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sich aus dem Konzept ergibt, dass jedenfalls teilweise
Mehrwegverpackungen verwendet werden und der Bieter ein gutes Müllvermeidungskonzept vorsieht.
Die Anforderungen müssen kumulativ vorliegen, sonst erfolgt eine Einstufung in die darunterliegende
einschlägige EG-Stufe.
Der EG 3 wird erzielt, sofern im Rahmen des Nachhaltigkeitskonzeptes die maßgeblichen Aspekte
projektbezogen aufgegriffen und erläutert sowie allgemeine Lösungen und Vorschläge präsentiert
werden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sich aus dem Konzept ergibt, dass weit überwiegend
Mehrwegverpackungen verwendet werden und der Bieter ein überzeugendes und umfassendes
Müllvermeidungskonzept unter Bezugnahme auf das konkrete Projekt umsetzen will.
Die Anforderungen müssen kumulativ vorliegen, sonst erfolgt eine Einstufung in die darunterliegende
einschlägige EG-Stufe.
Der Erfüllungsgrad wird mit dem Gewichtungsfaktor 5 multipliziert. Insgesamt lassen sich hier maximal

15 von 300 möglichen Punkten erreichen.

1.3.4 Referenzen Betriebsleitung (Gewichtungsfaktor 15)
Bei diesem Kriterium werden keine Unterkriterien gebildet.
Bewertet wird das Kriterium anhand der eigenen Darstellungen des Bieters in Bezug auf die
Betriebsleitung. Hinsichtlich der Art der Darstellung sind keine Vorgaben gesetzt.
Der Bieter soll zu folgenden Punkten im Rahmen Ausführungen Stellung nehmen:
▪ Art der Ausbildung
▪ Beschäftigungsverhältnisse in der Gastronomie (Art, Umfang, Dauer);
▪ Erfahrungen in der Personalführung;
▪ Erfahrung in der Betriebsleitung;
Der EG 1 wird erzielt, sofern sich aus den Darstellungen ergibt, dass zeitlich begrenzte und häufig
wechselnde Beschäftigungsverhältnisse in der Gastronomie nachgewiesen werden können und keine
Erfahrungen im Bereich Personalführung und Betriebsführung vorliegen.
Der EG 2 wird erzielt, sofern sich aus den Darstellungen ergibt, dass langjährige Erfahrungen in der
Gastronomie nachgewiesen werden können und Erfahrungen im Bereich Personalführung vorliegen.
Die Anforderungen müssen kumulativ vorliegen, sonst erfolgt eine Einstufung in die darunterliegende
einschlägige EG-Stufe.
Der EG 3 wird erzielt, sofern sich aus den Darstellungen ergibt, dass
▪ Fachliche oder kaufmännische Ausbildung absolviert wurde,
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▪ und Erfahrungen im Bereich Personalführung und Betriebsführung vorliegen.
Die Anforderungen müssen kumulativ vorliegen, sonst erfolgt eine Einstufung in die darunterliegende
einschlägige EG-Stufe.
Der Erfüllungsgrad wird mit dem Gewichtungsfaktor 15 multipliziert. Insgesamt lassen sich hier maximal
45 von 300 möglichen Punkten erreichen.

1.3.5 Anwesenheit und Erreichbarkeit Betriebsleitung (Gewichtungsfaktor 15)
Bei diesem Kriterium werden keine Unterkriterien gebildet.
Bewertet wird der anhand der Ausführungen des Bieters zum geplanten Einsatz der Betriebsleitung und
deren Anwesenheitszeiten und deren Erreichbarkeit.
Der EG 1 wird erzielt, sofern keine bzw. keine durchgehende Betriebsleitung vor Ort garantiert wird. Eine telefonische Erreichbarkeit ist sichergestellt.
Der EG 2 wird erzielt, sofern eine durchgehende Betriebsleitung durch eine namentlich benannte Person
garantiert wird und die Betriebsleitung persönlich durchgehend telefonisch erreichbar ist.

Der EG 3 wird erzielt, sofern eine durchgehende Betriebsleitung vor Ort durch eine namentlich benannte
Person sowie durch eine namentlich benannte Vertretung garantiert wird.
Der Erfüllungsgrad wird mit dem Gewichtungsfaktor 15 multipliziert. Insgesamt lassen sich hier maximal
45 von 300 möglichen Punkten erreichen.

1.3.6 Preis der Grundkarte
Bei diesem Kriterium werden keine Unterkriterien gebildet.
Bewertet wird der anhand der Preisangaben des Bieters in der als Anlage zur Ausschreibung beigefügten
Grundkarte. Der Bieter hat die von ihm kalkulierten Netto-Preise im Feld „Preis netto“ einzutragen. Der
im Rahmen der Bewertungsmatrix zu bewertende „Preis“ ergibt sich aus der Summe der Eintragungen.
Das Angebot mit der niedrigsten Summe erhält den EG 3. Bei höheren Summen werden der EG und die
Punktzahl wie folgt errechnet:
((niedrigster Summe der Preise / Preise des Angebots) x 3) x 15
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